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Anhang 2 zum Bauhandwerkersicherungsgesetz 


M u s t e r b r i e f  
 


Verlangen einer Vorleistungssicherheit 
 
Einschreiben/Rückschein 
 
Firma  
 
 
 


Datum 


Betreff: Bauvorhaben 
hier:     Gestellung einer Sicherheit nach § 648 a BGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in obiger Angelegenheit wurde zwischen Ihnen und uns ein Bauvertrag abgeschlossen. Zur 
Absicherung der nun von uns zu erbringenden hohen Vorleistungen dürfen wir unter Hinweis 
auf § 648 a Abs. 1 BGB darum bitten, uns eine Sicherheit (z.B. Bankbürgschaft, Auszah-
lungsgarantie einer Bank) in Höhe von DM....... bis spätestens...... zu übermitteln.  Bitte be-
achten Sie, daß wir nach § 648 a Abs. 1 Satz 1 BGB die Leistung verweigern werden, wenn 
innerhalb der genannten Frist keine angemessene Sicherheit geleistet wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


 
 
 


M u s t e r b r i e f  
 


Nachfrist und Kündigungsanzeige 
Einschreiben/Rückschein 
 
Firma  
 
 
 


Datum 


Betreff: Bauvorhaben 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in obiger Angelegenheit haben Sie zu unserem Bedauern die Sicherheit, die wir gemäß § 648 
a BGB von Ihnen mit Schreiben vom gefordert haben, nicht fristgemäß erbracht. Wir sehen 
uns daher veranlaßt, Ihnen eine nochmalige Frist bis (erneut etwa 10 Werktage) zur Be-
schaffung der Sicherheit zu setzen.  
 
Liegt uns die Sicherheit, die zweckmäßigerweise als Garantieerklärung Ihrer Bank gegeben 
werden sollte, bis zum Ablauf der genannten Frist nicht vor, so sehen wir uns leider gezwun-
gen, den Vertrag zu kündigen und die weiteren Rechte nach § 648 a Abs. 1 und 5 i. V. mit § 
645 BGB geltend zu machen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Merkblatt 
Bauhandwerkersicherungsgesetz 
 
 


 
 


Für Bauverträge, die nach dem 1. Mai 1993 abgeschlossen worden sind, gilt das Bauhand-
werkersicherungsgesetz gemäß § 648 a BGB. Der Gesetzgeber hat sich damit für eine 
Besserstellung der Handwerksbetriebe eingesetzt. 
 
Bisher haben gesetzgeberische Maßnahmen den Unternehmen keinen hinreichenden 
Schutz gewährt. 
 
Wie war die bisherige Situation? 
 
Nach § 641 Abs. 1 BGB muss der Unternehmer in der Regel seine Leistung erst in vollem 
Umfang erbringen, bevor er den Werklohn als Gegenleistung erhält. Diese Vorleistungs-
pflicht bringt erhebliche Risiken für den Unternehmer mit sich. 
 
Der Bauhandwerker trägt das volle Insolvenzrisiko. Denn hat er seine Leistung erbracht und 
kann der Auftraggeber aufgrund einer Insolvenz seiner Zahlungspflicht nicht mehr nach-
kommen, ist der Auftragnehmer in der Regel ohne Schutz. Insbesondere ist er kaum in der 
Lage, die eingebauten Materialien zurückzuholen, zumal sie gemäß § 946 BGB mit der 
Verbindung in das Eigentum des Grundstückseigentümers übergehen. 
 
Der Unternehmer ist nach dem gesetzlichen Werkvertragsrecht auch dann ohne ausreichen-
den Schutz, wenn der Auftraggeber zwar zahlen kann, jedoch nicht zahlen will. Die häufig 
mit einer knappen Kapitaldecke versehenen Handwerksbetriebe scheuen verständlicher-
weise langwierige Bauprozesse. Oft sind sie in solchen Fällen gezwungen, im Vergleichs-
wege auf Teile ihrer Forderung zu verzichten, um wenigstens einen Teil der ihnen zustehen-
den Vergütung zu erhalten. 
 
Die bisherigen gesetzgeberischen Maßnahmen haben dem Unternehmer keinen aus-
reichenden Schutz gebracht: 
 
Die Bauhandwerkersicherungshypothek des § 648 BGB ist unzureichend. Die Eintragung der 
Sicherungshypothek kann erst dann verlangt werden, wenn bereits Arbeiten erbracht worden 
sind, mithin der Bauhandwerker in Vorleistung getreten ist. Ist zum Zeitpunkt des Antrags auf 
Eintragung der Bauhandwerkersicherungshypothek das Baugrundstück, wie meist der Fall, 
mit anderen Grundpfandrechten belastet, fällt der Handwerker bei einer Zwangsversteige-
rung des Grundstücks ganz oder teilweise aus. Häufig ist der Besteller auch nicht Eigen-
tümer des Baugrundstücks und somit scheidet von vornherein eine Eintragung der Bau-
handwerkersicherungshypothek aus. Demzufolge entfällt bei Nachunternehmern ein Schutz 
durch die Bauhandwerkersicherungshypothek. 
 
Selbst die VOB bietet für den Bauhandwerker nur begrenzten Schutz, wenn es um die Siche-
rung nach § 16 Nr. 1 VOB/B geht, hat der Auftragnehmer zwar Anspruch auf "Abschlags-
zahlung in möglichst kurzen Zeitabständen“, bis jedoch der Auftragnehmer diesen Ab-
schlagszahlungsanspruch verwirklichen bzw. die Arbeiten bei Nichtzahlung einstellen kann, 
vergeht erfahrungsgemäß viel Zeit. Gemäß § 16 Nr. 1 Abs. 3 VOB/B sind Abschlagszahlun-
gen binnen 18 Werktagen nach Zugang der Aufstellung zu leisten. Zahlt der Auftraggeber bei 
Fälligkeit nicht, so kommt eine Einstellung der Arbeiten erst dann in Betracht, wenn der  
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Auftraggeber auch eine vom Auftragnehmer gesetzte "angemessene Nachfrist" verstreichen 
lässt (§ 16 Nr. 5 Abs. 3 VOB/B). Im Ergebnis mildert daher die VOB/B das gesetzliche 
Vorleistungsrisiko, beseitigt es aber nicht. 
 
Wie “funktioniert“ das Bauhandwerkersicherungsgesetz? 
 
Das Bauhandwerkersicherungsgesetz bietet eine einfache und flexible Lösung des Problems 
an, bei der nicht das Baugrundstück, sondern die zum Bauen bestimmten Finanzierungs-
mittel als Grundlage der Sicherheit dienen. 
 
Überblick über die wesentlichen Regelungen: 
 
I. Bauverträge, die nach dem 1. Mai 1993 und vor dem 1. Januar 2009 beschlossen 


wurden: 
 
1. Das Bauhandwerkersicherungsgesetz wird als neuer § 648 a in das Bürgerliche Gesetz-


buch eingegliedert. Nach dieser Bestimmung können die am Bau beteiligten Betriebe 
jederzeit Sicherheit (z. B. Bankbürgschaft) vom Besteller für die von ihm zu erbringenden 
Vorleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Vergütungsanspruchs verlangen. Dies 
gilt seit dem 1. Mai 2000 auch für Nebenforderungen, deren Höhe mit 10 % des zu 
sichernden Vergütungsanspruches pauschalisiert wurden. Der hierdurch dem Unterneh-
mer entstehende Schaden wird mit 5 % der Vergütung vermutet. 


 
2. Bringt der Hersteller die Sicherheit innerhalb angemessener Frist nicht bei, kann der 


Unternehmer die Arbeit sofort einstellen. Nach einer weiteren ergebnislosen Nachfrist 
kann er den Vertrag kündigen. 


 
3. Die üblichen Kosten der Sicherheit muss grundsätzlich der Bauhandwerker tragen. Die 


Kostenlast für die Sicherheitsleistung wurde allerdings auf einen Höchstsatz von 2 % v.H. 
für das Jahr beschränkt. 


 
4. Die Rechte aus diesem Gesetz dürfen vertraglich nicht aufgehoben werden. 
 
5. Das Bauhandwerkersicherungsgesetz gilt nicht 


 
a) für öffentliche Aufträge 
 
b) gegenüber "natürlichen Personen" wenn die Bauarbeiten zur Herstellung oder 


Instandsetzung eines Einfamilienhauses mit oder ohne Einliegerwohnung auszu-
führen sind, es sei denn, bei Betreuung des Bauvorhabens wurde ein Baubetreuer 
eingeschaltet, der über die Finanzierungsmittel des Bestellers verfügen kann. 


 
II. Bauverträge, die nach dem 1. Januar 2009 geschlossen wurden: 
 
1. Gemäß § 648 a BGB können die am Bau beteiligten Betriebe jederzeit Sicherheit  


(z. B. Bankbürgschaft) vom Besteller für die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und 
noch nicht gezahlte Vergütung bis zur Höhe des voraussichtlichen Vergütungsanspruchs 
verlangen. Dies gilt auch für Nebenforderungen, deren Höhe mit 10% des zu sichernden 
Vergütungsanspruchs pauschalisiert wurden, sowie für Ansprüche, die an Stelle der 
Vergütung treten. 
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2. Bringt der Hersteller die Sicherheit innerhalb angemessener Frist nicht bei, kann der 


Unternehmer die Leistung verweigern oder den Vertrag kündigen. Kündigt er den Ver-
trag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss 
sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an 
Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt 
oder böswillig zu erwerben unterlässt. 


 
3. Die üblichen Kosten der Sicherheit muss grundsätzlich der Bauhandwerker tragen. Die 


Kostenlast für die Sicherheitsleistung wurde allerdings auf einen Höchstsatz von 2 % für 
das Jahr beschränkt. 


 
4. Die Rechte aus diesem Gesetz dürfen nicht vertraglich aufgehoben werden. 
 
5. Das Bauhandwerkssicherungsgesetz gilt nicht 
 


a) für öffentliche Aufträge 
 
b) gegenüber „natürlichen“ Personen, wenn die Bauarbeiten zur Herstellung oder 


Instandsetzung eines Einfamilienhauses mit oder ohne Einliegerwohnung auszu-
führen sind. 


 
Wer ist durch das Bauhandwerkersicherungsgesetz geschützt? 
 
Nach § 648 a Abs. 1 BGB soll der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder 
eines Teils davon geschützt werden. Vom Schutzbereich des Gesetzes werden somit alle 
Unternehmer erfasst, die aufgrund eines Werkvertrags dem Besteller gegenüber zu Arbeiten 
an einem Bau oder eines Teils davon verpflichtet sind. 
 
Geschützt sind somit: 
 
Der Bauhandwerker, der zur Erbringung der Bauleistung verpflichtet ist. 
 
• Der Begriff "Bauhandwerker" ist dabei weit zu fassen. Nicht "handwerkliche" Tätigkeit 


sondern die Rolle des Auftragnehmers bestimmt den Kreis der Anspruchsberechtigten. 
 
• Somit sind anspruchsberechtigt, (gleichgültig ob handwerklich oder industriell tätig): 
 
• der Hauptunternehmer, Generalunternehmer, Totalunternehmer, Totalübernehmer 


usw. gegenüber seinem "Besteller" 
 
• der Subunternehmer gegenüber seinem "Besteller", dem Hauptunternehmer bzw. 


Generalunternehmer. 
 
Unternehmer einer Außenanlage werden ausdrücklich in den Schutzbereich des Gesetzes 
mit einbezogen. Dies ist deshalb erfolgt, weil § 638 BGB "Arbeiten bei Bauwerken" von 
"Arbeiten an einem Grundstück" abgrenzt, andererseits die Interessenlage bei Unternehmern 
einer Außenanlage (Garten- und Landschaftsbauer) mit der Interessenlage bei Unterneh-
mern eines Bauwerks identisch ist. 
 
Die Aufnahme dieses Personenkreises in den Schutzbereich des neuen Bauhandwerker-
sicherungsgesetzes ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil nach herrschender 
Meinung für "Arbeiten an einem Grundstück" kein Anspruch auf Einräumung einer Siche-
rungshypothek begründet wird. 
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Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Rechtsabteilung zur Verfügung. 
 
Den Gesetzestext des § 648 a BGB haben wir diesem Merkblatt beigefügt. Außerdem haben 
wir Ihnen Beispiele in Form von 2 Musterbriefen für die Anforderung einer Sicherheit sowie 
die Setzung einer Nachfrist mit Kündigung beigefügt. 
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Fassung 1 gilt für Bauverträge die vor dem 1. Januar 2009 geschlossen wurden 
 


§ 648a 
 
1. Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon kann vom 


Besteller Sicherheit für die von ihm zu erbringenden Vorleistungen einschließlich dazu-
gehöriger Nebenforderungen in der Weise verlangen, dass er dem Besteller zur Leistung 
der Sicherheit eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmt, dass er nach dem 
Ablauf der Frist seine Leistung verweigere. Sicherheit kann bis zur Höhe des voraus-
sichtlichen Vergütungsanspruchs, wie er sich aus dem Vertrag oder einem nachträg-
lichen Zusatzauftrag ergibt, sowie wegen Nebenforderungen verlangt werden; die 
Nebenforderungen sind mit 10 vom Hundert des zu sichernden Vergütungsanspruchs 
anzusetzen. Sie ist auch dann als ausreichend anzusehen, wenn sich der Sicherungs-
geber das Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechte-
rung der Vermögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsansprüche 
aus Bauleistungen zu widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der Widerrufser-
klärung noch nicht erbracht hat. 


 
2. Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen 


eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts 
oder Kreditversicherers geleistet werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer 
darf Zahlungen an den Unternehmer nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungs-
anspruch des Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur 
Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen, unter 
denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. 


 
3. Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu 


einem Höchstsatz von 2 vom Hundert für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit 
eine Sicherheit wegen Einwendungen des Bestellers gegen den Vergütungsanspruch 
des Unternehmers aufrechterhalten werden muss und die Einwendungen sich als un-
begründet erweisen. 


 
4. Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit nach den 


Absätzen 1 oder 2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Sicherungs-
hypothek nach § 648 Abs. 1 ausgeschlossen.  


 
5. Leistet der Besteller die Sicherheit nicht fristgemäß, so bestimmen sich die Rechte des 


Unternehmers nach den §§ 643 und 645 Abs. 1. Gilt der Vertrag danach als aufgehoben, 
kann der Unternehmer auch Ersatz des Schadens verlangen, den er dadurch erleidet, 
dass er auf die Gültigkeit des Vertrags vertraut hat. Dasselbe gilt, wenn der Besteller in 
zeitlichem Zusammenhang mit dem Sicherheitsverlangen gemäß Absatz 1 kündigt, es 
sei denn, die Kündigung ist nicht erfolgt, um der Stellung der Sicherheit zu entgehen. 
Es wird vermutet, dass der Schaden 5 Prozent der Vergütung beträgt. 
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6. Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller 
 


1) eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist oder 


 
2) eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Herstellung oder Instandsetzung 


eines Einfamilienhauses mit oder ohne Einliegerwohnung ausführen lässt; dies gilt 
nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur Verfügung über die Finan-
zierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer. 


 
7. Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
 
 


Musterbrief 
Verlangen einer Vorleistungssicherheit 
 
Einschreiben Einwurf 
Firma         Datum 
 
 
Bauvorhaben 
hier: Gestellung einer Sicherheit nach § 648 a BGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in obiger Angelegenheit wurde zwischen Ihnen und uns ein Bauvertrag abgeschlossen. Zur 
Absicherung der nun von uns zu erbringenden hohen Vorleistungen dürfen wir unter Hinweis auf 
§ 648 a Abs. 1 BGB darum bitten, eine Sicherheit /z.B. Bankbürgschaft, Auszahlungsgarantie 
einer Bank) in Höhe von                 EUR, bis spätestens             zu übermitteln. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir nach § 648 a Abs. 5 Satz 1 BGB die Leistung verweigern oder den 
Vertrag kündigen werden, wenn innerhalb der genannten First keine angemessene Sicherheit 
geleistet wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Fassung 2 gilt für Bauverträge die nach dem 1. Januar 2009 geschlossen wurden 
 


§ 648a 
 
1. Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon kann vom 


Besteller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und noch nicht gezahlte 
Vergütung einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen, die mit 10 vom Hundert des 
zu sichernden Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in demsel-
ben Umfang auch für Ansprüche, die an die Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch 
des Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Besteller 
Erfüllung verlangen kann oder das Werk abgenommen hat. Ansprüche, mit denen der 
Besteller gegen den Anspruch des Unternehmers auf Vergütung aufrechnen kann, blei-
ben bei der Berechnung der Vergütung unberücksichtigt, es sei denn, sie sind unstreitig 
oder rechtskräftig festgestellt. Die Sicherheit ist auch dann als ausreichend anzusehen, 
wenn sich der Sicherungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle einer 
wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung 
für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu widerrufen, die der Unternehmer bei 
Zugang der Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat. 


 
2. Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen 


eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts 
oder Kreditversicherers geleistet werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer 
darf Zahlungen an den Unternehmer nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungs-
anspruch des Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur 
Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen, unter 
denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. 


 
3. Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu 


einem Höchstsatz von 2 vom Hundert für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit 
eine Sicherheit wegen Einwendungen des Bestellers gegen den Vergütungsanspruch 
des Unternehmers aufrechterhalten werden muss und die Einwendungen sich als un-
begründet erweisen. 


 
4. Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit nach den Ab-


sätzen 1 oder 2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek 
nach § 648 Abs. 1 ausgeschlossen. 


 
5. Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der 


Sicherheit nach Absatz 1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leistung verweigern 
oder den Vertrag kündigen. Kündigt er den Vertrag, ist der Unternehmer berechtigt, die 
vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, 
was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch an-
derweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben unterlässt. 
Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht 
erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen. 
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6. Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller 
 


1) eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, 
oder 


 
2) eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Herstellung oder Instandsetzung 


eines Einfamilienhauses mit oder ohne Einliegerwohnung ausführen lässt. 
 
Satz 1 Nr. 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur Verfügung über 
die Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer. 


 
Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
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